
Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Priester, Diakone und hauptamtliche Mit-

arbeiter/-innen im pastoralen Dienst des Erzbistums München und Freising 

Diese Ordnung gilt für alle Priester, Pastoralreferenten/-innen und Gemeindereferenten/-
innen nach der zweiten Dienstprüfung, für Ständige Diakone,  für Seelsorgehelfer/-innen 
nach Abschluss der Ausbildung. 

1. Begriffsbestimmungen  

1.1 Fortbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der die im Studium und in der 
Ausbildung erworbenen Kenntnisse erweitert, ergänzt und vertieft. 

1.2 Weiterbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der auf eine Zusatzqua-
lifikation innerhalb der beruflichen Aufgabenbereiche der Priester, Ständigen 
Diakone, Pastoralreferenten/-innen, Gemeindereferenten/-innen und Seelsor-
gehelfer/-innen vorbereitet und die Grundausbildung und eine entsprechende Be-
rufserfahrung voraussetzt. 

1.3 Zusatzausbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der eine Spezialisierung 
für besondere Aufgaben zum Ziel hat. Sie ist von dieser Ordnung nicht betroffen. 

2. Ziele und Aufgaben 

2.1 Die berufliche Qualifikation der Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst ist eine 
wichtige Voraussetzung für das pastorale Handeln der Kirche. Das grundlegende 
Ziel ist die Vertiefung der eigenen Berufung und die Befähigung der Priester, 
Ständigen Diakone, Pastoralreferenten/-innen, Gemeindereferenten/-innen und 
Seelsorgehelfer/-innen, ihren Dienst besser zu erfüllen. 

 In der Fort- und Weiterbildung der pastoralen Berufe sind drei Dimensionen 
unverzichtbar: Geistliches Leben und menschliche Reifung, theologische Bildung, 
pastorale Befähigung. 

 Im Rahmen der Fortbildung werden deshalb Möglichkeiten angeboten, die für den 
jeweiligen Dienst erforderliche spirituelle, persönliche und fachliche Qualifikation 
zu erhalten und zu vertiefen.  

 Die Maßnahmen der Weiterbildung zielen auf eine den verschiedenen pastoralen 
Handlungsfeldern entsprechende berufsspezifische  Qualifikation. 

 Die berufsbegleitende Fortbildung ist Bestandteil des pastoralen Dienstes und 
gehört damit auch zur Dienstpflicht der einzelnen Mitarbeiter/-innen. 
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2.2 Der grundlegende Ansatz der Fortbildung ist die Analyse und kritische Reflexion 
der eigenen seelsorgerlichen Praxis. Aufgabenschwerpunkte sind die Beobach-
tung der Weiterentwicklung theologischer Fragestellungen und die Vermittlung 
neuer Erkenntnisse. 

 Die Aufgabe der Weiterbildung ist die Ermöglichung einer zusätzlichen, den je 
verschiedenen pastoralen Handlungsfeldern entsprechenden beruflichen Qualifi-
kation. 

2.3 Der pastorale Auftrag der Kirche wird von allen Mitarbeiter/-innen im pastoralen 
Dienst gemeinsam erfüllt. In der pastoralen Praxis arbeiten Personen mit 
unterschiedlichem Auftrag und mit unterschiedlicher Ausbildung zusammen. Die 
Fort- und Weiterbildung geschieht deshalb  

• in gemeinsamen Veranstaltungen für die verschiedenen Berufsgruppen, 
damit gemeinsames Handeln in der Pastoral gefördert wird; 

• in spezifischen Veranstaltungen für die einzelnen Berufsgruppen, damit der 
je spezifische Auftrag verdeutlicht und bestärkt wird; 

• in Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen pastoraler Mitarbeiter/-innen, 
damit ihre Qualifikationen für spezielle Seelsorgsbereiche und Seel-
sorgsaufgaben vertieft werden. 

3. Grundsätze, Rechte und Pflichten für alle pastoralen Berufe hinsichtlich der Fort- 
und Weiterbildung 

3.1 Zum pastoralen Dienst gehört unabdingbar eine kontinuierliche Fortbildung. Ihr 
dient das Institut für Fort- und Weiterbildung der pastoralen Berufe in der Erzdiözese 
München und Freising. Die Mitarbeiter/-innen sind zur Fortbildung verpflichtet. 
Hierbei wird die persönliche und die berufliche Situation berücksichtigt. 

3.2 Fortbildung 

3.2.1 Die Fortbildung beginnt für Priester, Pastoralreferenten/-innen und Gemeinde-
referenten/-innen nach der zweiten Dienstprüfung, für Ständige Diakone nach der 
Weihe und für Seelsorgehelfer/-innen nach Abschluss der Ausbildung. 

3.2.2 Fortbildung ist eine lebenslange Aufgabe. Die Verpflichtung zur Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen gilt für alle pastoralen Berufe bis zum Erreichen des 
60.Lebensjahres. Darüber hinaus ist die Teilnahme an entsprechenden 
Maßnahmen wünschenswert und empfohlen. 

3.2.3 Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen werden pro Jahr bis zu fünf 
Tagen Dienstbefreiung gewährt. 
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3.2.4 Alle 10 Jahre sollen alle pastoralen Mitarbeiter/-innen an einer längerfristigen 
Fortbildungsveranstaltung teilnehmen (Blockkurs, Intervallkurs o.ä.). Die dazu 
erforderliche Freistellung vom Dienst wird unter Anrechnung des Anspruchs in 
Ziffer 3.2.3 gewährt.  

3.2.5 Mitarbeiter/-innen im Erziehungsurlaub bzw. Sonderurlaub können jährlich an bis 
zu 5 Tagen an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die im Jahresprogramm des 
Instituts für Fort- und Weiterbildung enthalten sind. Gleiches gilt auch für 
Teilzeitbeschäftigte (unter 50%). 

3.3 Weiterbildung 

3.3.1 Die Teilnahme an Maßnahmen der Weiterbildung ist nur in Absprache mit  der 
Erzdiözese möglich. 

3.3.2 Weiterbildung kann einerseits von den Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst 
beantragt, andererseits von der Erzdiözese angeboten oder angeordnet werden. 

3.4 Anmeldungen und Anträge 

3.4.1 Anmeldungen zu Fortbildungen sind beim Institut für Fort- und Weiterbildung bzw. 
beim jeweiligen Veranstalter einzureichen. 

 Der Termin der Fortbildung ist mit dem Vorgesetzten und den anderen Mitar-
beiter/-innen an der Seelsorgestelle abzusprechen. 

 Für Vertretungen hat der/die Antragsteller/-in selbst zu sorgen.  

 Die Schulleitung/-en ist/sind rechtzeitig von den Mitarbeiter/-innen zu informieren.  

3.4.2 Ein Antrag ist einzureichen, wenn die Teilnahme an einem Kurs beabsichtigt ist, 
der nicht vom Institut für Fort- und Weiterbildung veranstaltet wird oder wenn für 
die Fortbildung mehr als die zustehenden fünf Tage beansprucht werden. 

 Für Mitarbeiter/-innen im kategorialen Dienst ist dazu die Befürwortung des 
zuständigen Referates notwendig.  

 Dieser Antrag ist mindestens sechs Wochen vor Anmeldeschluss der jeweiligen 
Veranstaltung mit Zustimmung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten beim Institut 
für Fort- und Weiterbildung einzureichen, das ihn an den zuständigen 
Fachbereich im Personalreferat I weiterleitet. 
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4. Maßnahmen 

4.1 Das Institut für Fort- und Weiterbildung führt gemäß seiner Satzung Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu spirituellen, theologischen und pastoralpraktischen 
Themen durch oder vermittelt entsprechende Angebote anderer Veranstalter.  
 

4.2. Regelung für Priester 

4.2.1 Priester sollen jedes Jahr an Fortbildungsveranstaltungen bis zu fünf Tagen 
teilnehmen. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ist die Teilnahme an einer 
Fortbildungsmaßnahme aus dem Programm des Instituts für Fort- und 
Weiterbildung verpflichtend. Mit Zustimmung des Personalreferats I ist auch eine 
Teilnahme an einer anderen vom Institut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen 
Bildungsmaßnahme möglich. 

4.2.2 Die in Weihe-/Jahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soll weiterhin 
gepflegt werden. Der/die Kurssprecher/-in beantragt eine geplante Kursfortbildung 
beim Institut für Fort- und Weiterbildung.  

 Das Institut für Fort- und Weiterbildung ist bei der Planung, Durchführung und 
Auswertung von Fortbildungsveranstaltungen der Weihe-/Jahrgangskurse 
behilflich. Es berät die dafür Verantwortlichen bei inhaltlichen und methodischen 
Fragen, bei der Gewinnung von geeigneten Referenten/-innen und bei der Aus-
wahl von geeigneten Bildungshäusern. 

 Die Verpflichtung von Referenten/-innen sowie die Belegung von Bildungshäusern 
ist rechtzeitig mit dem Institut für Fort- und Weiterbildung abzustimmen. 

4.2.3 Ordenspriestern im Dienst der Erzdiözese München und Freising stehen die 
Fortbildungsangebote des Instituts für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. 
Auch sie sind auf der Grundlage des jeweiligen Gestellungsvertrages zur 
Teilnahme an den Fortbildungen für Priester verpflichtet. 

4.2.4 Hauptamtlich im pastoralen Dienst der Erzdiözese München und Freising tätige 
Priester aus dem Ausland sind grundsätzlich in gleicher Weise wie einheimische 
Priester zur Teilnahme an der Fortbildung verpflichtet. 

 Für die Priester aus dem Ausland werden zusätzliche Maßnahmen der Fortbildung 
zur Einarbeitung von der Erzdiözese festgelegt. Einzelheiten werden mit dem 
Bischöflichen Beauftragten abgeklärt. 
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4.3 Regelung für Ständige Diakone 

4.3.1 Die Ständigen Diakone sind bis zum 60. Lebensjahr verpflichtet, jährlich  

 an bis zu drei Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von insgesamt fünf Tagen 
teilzunehmen. Sie wählen dazu entsprechende Veranstaltungen aus dem 
Programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung aus. Mit Zustimmung des 
Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer anderen vom Institut für Fort- 
und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaßnahme möglich. 

4.3.2 Fortbildungsmaßnahmen der Diakonenkreise sind analog den Regelungen der 
Weihe-/Jahrgangskurse möglich. Es gilt analog Ziffer 4.2.2. 

4.4 Regelung für Pastoralreferenten/-innen 

4.4.1 Pastoralreferenten/-innen sollen jedes Jahr an Fortbildungsveranstaltungen bis zu 
fünf Tagen teilnehmen. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ist die 
Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme aus dem Programm des Instituts für 
Fort- und Weiterbildung  verpflichtend. Mit Zustimmung des Personalreferats I ist 
auch eine Teilnahme an einer anderen vom Institut für Fort- und Weiterbildung 
empfohlenen Bildungsmaßnahme möglich. 

4.4.2 Die in den Jahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soll weiterhin 
gepflegt werden. Es gilt Ziffer 4.2.2. 

4.5 Regelung für Gemeindereferenten/-innen und für Seelsorgehelfer/-innen  

 Gemeindereferenten/-innen und Seelsorgehelfer/-innen sind jährlich zu bis zu fünf 
Tagen Fortbildung verpflichtet. Sie wählen dazu eine Maßnahme aus dem 
Programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung aus. Mit Zustimmung des 
Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer anderen vom Institut für Fort- 
und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaßnahme möglich. 

 

5. Kostenregelung 

5.1 Für die genehmigte Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme gewährt die 
Erzdiözese München und Freising einen Zuschuss zu den Tagungskosten (Unter-
kunft, Verpflegung, Kursgebühren).Die näheren Regelungen hierfür werden im 
Jahresprogramm des Instituts für Fort- und Weiterbildung bekannt gegeben, 
ebenso die bestehenden Richtlinien für die Kostenübernahme bei der Teilnahme 
an einer verpflichtenden Fortbildungsmaßnahme der Gemeindereferenten/-innen 
und der Ständigen Diakone. Dort sind auch die jeweils geltenden Richtlinien für 
die Reisekostenerstattung veröffentlicht. Tage- und Übernachtungsgelder werden 
nicht gewährt. Lohnausfallkosten für Ständige Diakone mit Zivilberuf werden nicht 
erstattet. 
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5.2 Bei einer Weiterbildung, die im Interesse der Erzdiözese liegt (s. 3.3), werden in 
der Regel die Kosten bis zu 50% von der Erzdiözese übernommen. 

5.3 Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen, die überwiegend im privaten 
Interesse einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters liegen, werden in der Regel 
keine Kosten erstattet. 

6. Regelung der vergütungs- und versicherungsrechtlichen Fragen 

6.1 Regelung für Priester 

 Für Priester besteht im Rahmen der besonderen Fürsorgepflicht bei allen Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen Versicherungsschutz mit Gehaltsfortzahlung. 

6.2 Regelung für Ständige Diakone und alle hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen im 
pastoralen Dienst 

6.2.1 Für hauptamtliche Ständige Diakone und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen im 
pastoralen Dienst besteht bei allen von der Erzdiözese genehmigten Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen Gehaltsfortzahlung. 

6.2.2 Verpflichtende Bildungsmaßnahmen gelten als Dienst (Dienstreise). Es besteht 
deshalb in gleicher Weise wie bei sonstiger dienstlicher Inanspruchnahme ein 
voller Unfallversicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft, der sich auch auf 
die Fahrt zur bzw. von der Bildungsstätte erstreckt. Bei Kfz-Unfällen sind 
Leistungen aus der Kfz-Schadens-Versicherung der Erzdiözese im Rahmen der 
jeweils geltenden Richtlinien möglich (vgl. Amtsblatt für das Erzbistum München 
und Freising, Jahrgang 1995 Nr. 7 vom 27. April 1995, Nr.67). 

6.2.3 Darüber hinaus besteht bei allen Bildungsmaßnahmen, die in kirchlichen Ge-
bäuden der Erzdiözese stattfinden, ein Unfallschutz während des Aufenthaltes in 
der Bildungsstätte. 

 

7. Schlussbemerkung 

Die vorliegende Ordnung wird mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft gesetzt. Die 
vorläufige Ordnung vom 1. November 1996 (vgl. Amtsblatt 1996, S.383–389) verliert zum 
gleichen Zeitpunkt ihre Gültigkeit. 

 

 

 



 

 

 

7 

 

ifb-2004-2005 


